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Schulhausordnung Obmatt Adligenswil  
 

1. Ich gehe respektvoll mit mir, den anderen und der Schule um. 

1.1 Ich trage dazu bei, dass sich bei uns alle wohl und sicher fühlen. 

1.2 Verbale, psychische und körperliche Gewalt werden nicht toleriert. 

1.3 Fremdes und eigenes Material nutze ich sorgfältig. Ich sorge für Ordnung und Sauberkeit.  

1.4 Fahrzeuge stelle ich auf den dafür bestimmten Abstellplatz. 

 

2. Ich fördere alles, was die Schule zu einem Ort des Lernens macht. 

2.1 Im Schulhaus verhalte ich mich ruhig, damit ungestörtes Lernen möglich ist.  

2.2 Beim zweiten Gongsignal bin ich an meinem Arbeitsplatz bereit für den Unterricht.  

2.3 Die Pausen verbringe ich draussen auf dem Pausenplatz. Schneebälle dürfen nur auf der 

Sportwiese Obmatt geworfen werden. 

2.4 Elektronische Geräte wie Smart-Phone, Convertible usw. setze ich ausschliesslich auf Anordnung 

der Lehrpersonen ein. Auf dem ganzen Schulareal mache ich zum Schutz der anderen keine Ton- 

und Bildaufnahmen. 

2.5 Gegenstände oder Substanzen, welche den Schulbetrieb stören oder als gefährlich  

einzustufen sind, werden eingezogen. Die Rückgabe erfolgt nur an die Erziehungsberechtigten. 

 

3. Richte ich einen Schaden an, mache ich den wieder gut. 

3.1 Ich trage die Konsequenzen, wenn ich mich nicht an die Schulhausordnung halte und mache 

entstandenen Schaden wieder gut. 

3.2 Auseinandersetzungen lösen wir fair. Hilfe und Unterstützung holen wir bei Bedarf. 

 

4. Allgemeine Informationen 

4.1 Alle Regeln gelten während der Schulzeit von 07:00 bis 18:00 Uhr. 

4.2 Bei Verstössen gegen die Schulhausordnung handeln wir nach 

der gemeinsamen Haltung «Stärke statt Macht». Die 

Wiedergutmachung baut eine Brücke von der Grenzverletzung 

zur Lernerfahrung. Lernende können Einsicht in ihr eigenes 

Verhalten gewinnen und durch eine Handlung der 

Wiedergutmachung dazu geführt werden, Verantwortung zu 

übernehmen.   

4.3 Verstösse gegen die Schulhausordnung haben Einfluss auf die 

Bewertung der Selbst- und Sozialkompetenzen im Zeugnis. 

 

Adligenswil, August 2022 

 

 


